
 

 
Prozessvollmacht 

 

wird hiermit in Sachen           

 

 

 

 

wegen 

 

 

 

Prozessvollmacht für alle Verfahren in allen Instanzen erteilt. 

Diese Vollmacht erstreckt sich insbesondere auf folgende Befugnisse: 

1. Prozessführung (u.a. nach §§ 81 ff. ZPO) 
2. Vertretung im privaten und gesetzlichen Schlichtungsverfahren. 
3. Antragsstellung in Scheidungs- und Scheidungsfolgesachen, Abschluss von 

Vereinbarungen über Scheidungsfolgen sowie Stellung von Anträgen auf 
Erteilung von Renten- und sonstigen Versorgungsauskünften. 

4. Beilegung des Rechtsstreits durch Vergleich, sonstige Einigung, Verzicht 
oder Anerkenntnis. 

5. Einlegung und Rücknahme von Rechtsmitteln sowie Verzicht auf solche. 
6. Entgegennahme und Bewirken von Zustellungen und sonstigen Mitteilungen. 
7. Alle Neben- und Folgeverfahren, z.B. Arrest und einstweilige Verfügung, 

Kostenfestsetzung, Zwangsvollstreckung einschließlich der aus ihr 
erwachsenden besonderen Verfahren, Insolvenz, Zwangsversteigerung, 
Zwangsverwaltung, und Hinterlegung. 

8. Empfangnahme der vom Gegner, von der Justizkasse oder anderen Stellen 
zu erstattenden Kosten und notwendigen Auslagen. 

9. Übertragung der Vollmacht ganz oder teilweise auf andere. 
 
Jedem der oben aufgeführten Rechtsanwälte wird insoweit Einzelvollmacht erteilt. 
 
Der Mandant erklärt mit dieser Vollmacht ausdrücklich, die Hinweise zur 
Datenverarbeitung gem. DSGVO sowie das Formular „Aufklärungspflicht bzgl. der 
Abrechnungsweise eines Rechtsanwalts“ erhalten zu haben.  
 

_______________________     ______________________ 

(Ort, Datum)        (Unterschrift) 

 

 
 

RECHTSANWALT 
JÖRG-ACHIM SCHLICHTHOLZ 
 
RECHTSANWÄLTIN 
KATHARINA KNETSCH 

Küferstraße 4b 
79848 Bonndorf 
Telefon 07703 – 93 27 20 
Telefax 07703 – 93 29 21 

kontakt@rechtsanwalt-schlichtholz.de 
www.rechtsanwalt-schlichtholz.de 

Zweigstellen: 
Hauptstraße 19, 79798 Jestetten 
Hauptstraße 44, 78183 Hüfingen 
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